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RS OGH 1989/2/22 3Ob541/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.1989

Norm

EheG §81 Abs1 Satz2

Rechtssatz

Die Verp0ichtung zur Zahlung einer Geldstrafe kann im Aufteilungsverfahren selbst dann nicht in Anschlag gebracht

werden, wenn der andere Ehegatte vom strafbaren Verhalten gewußt und es sogar gebilligt hat.
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